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Vereinbarung über Wahlleistungen




Zwischen

Hebammenteam Lebensstern Schirra und Partnerinnen

- Im Folgenden: Leistungserbringerin -


und

Frau ____________________________________________________________________________________________ (Name, Anschrift, Krankenkasse, voraussichtlicher ET)

- im Folgenden: Leistungsempfängerin/Versicherte – 


Die Vereinbarung wird ergänzend zu dem Behandlungsvertrag vom __________________ geschlossen. 

§ 1 Vertragsgegenstand

Neben den Leistungen, die im Rahmen der Hebammenhilfe nach § 134a SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, bietet die Leistungserbringerin zusätzliche, individuell gewünschte Leistungen („Individuelle Gesundheitsleistungen“ / IGeL) an. Die hier vereinbarten Leistungen gehen über den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung und einer privaten Krankenversicherung oder Krankenzusatzversicherung hinaus und werden von der Leistungserbringerin privat in Rechnung gestellt. 

§ 2 Inhalt der Wahlleistungen, Vertragsdauer

Die Leistungsempfängerin wählt folgende Wahlleistungen: 


 Hilfeleistung in der Schwangerschaft über den Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus 
	6, 19€/5Min
 Hilfeleistung im Wochenbett über den Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus
	6,19€/5Min
 Still- und Ernährungsberatung über den Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus
	6,19€/5Min
 Telefonische Beratung über den Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hinaus
 	1€/Min
 Akupunktur in Schwangerschaft und Wochenbett
	25€
 „Trance Birthing“ 
	240€ für 5 Sitzungen à 1h
	Einzeln 60€/h
 Kinesio Tape
	Je nach Anlage 5-45€
 Partnergebühr Geburtsvorbereitungskurs
	100€
 EMH außerhalb Schwangerschaft/Wochenbett oder Wohlfühl-Körpermassage mit Öl
	Je nach Behandlung 45-90€
 Laserbehandlung
	Je nach Behandlung 5-15€
 Laserverleih
	15€/Tag 100€/Woche
 Babymassage
	75€
 Trageberatung
	50€ weitere 30 min 10 €
 Telekommunikationspauschale Wochenbett und Schwangerschaft
	15 €/ Monat
 Präventionskurs Postnatales Beckenbodentraining
	144€ 6x60Min
 Yoga für Schwangere
85€ 6x75Min
 Beikostberatung in der Gruppe 
	40€/2h
 Elterngeldkurs
	40 €/2h


§ 3 Zahlungsmodalitäten


Die Zahlung hat direkt an die Leistungsempfängerin zu erfolgen, unabhängig von einer möglichen (Teil-)Erstattung durch die gesetzliche Krankenkasse, private (Zusatz-)Versicherung oder durch einen sonstigen Kostenträger. Die Leistungserbringerin erstellt darüber eine private Rechnung nach erfolgter Leistung, die sofort zur Zahlung fällig ist. 

§ 4 Absagebedingungen

Einzeltermine (z. B. Beratungen, Behandlungen, Massagen, Akupunktur):
Eine kostenfreie Absage ist bis spätestens 24 Stunden vor dem Termin möglich. Bei späterer Absage oder Nichterscheinen wird die volle Gebühr fällig.

Veranstaltungen oder Kurse (z. B. Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Stillgruppen):
Eine kostenfreie Stornierung ist bis spätestens 4 Wochen vor Kursbeginn möglich. Bei späterem Rücktritt oder Nichtteilnahme wird die volle Kursgebühr berechnet. Eine Erstattung anteiliger Kursgebühren bei vorzeitigem Abbruch erfolgt nicht.

§5 Anlage zur Telekommunikationspauschale
a) Leistungsumfang:
Die Telekommunikationspauschale umfasst die schriftliche Beratung und Begleitung der Schwangeren, bzw. Wöchnerin über elektronische Kommunikationswege. (z.B. WhatsApp, Signal oder E-Mail) 
b) Festlegung des Kommunikationsweges
Der bevorzugte Kommunikationsweg wird im Rahmen des Erstgesprächs einvernehmlich festgelegt und in der Dokumentation der Wahlleistungsvereinbarung vermerkt. Änderungen sind jederzeit im gegenseitigen Einverständnis möglich.
c) Ausschluss der Notfallkommunikation
Die Nutzung elektronischer Kommunikationswege im Rahmen dieser Pauschale ist ausschließlich für allgemeine oder organisatorische Anliegen vorgesehen. Eine Nutzung zur Übermittlung von Notfällen oder dringenden medizinischen Anliegen ist ausdrücklich ausgeschlossen. In solchen Fällen ist stets der telefonische Kontakt mit der betreuenden Hebamme oder – bei deren Nichterreichbarkeit – der ärztliche Notdienst herzustellen.
Die diensthabende Hebamme des Hebammenteams darf während ihrer Dienstzeit nicht über elektronische Kommunikationswege (z.B. WhatsApp, Signal, E-Mail) kontaktiert werden. In dienstlichen oder geburtsrelevanten Fällen ist ausschließlich der telefonische Kontakt vorgesehen.
d) Antwortzeiten
Eingehende Nachrichten werden in der Regel an Werktagen (Montag bis Freitag) zwischen 09:00 bis 16:00 Uhr beantwortet. Außerhalb dieser Zeiten eingehende Mitteilungen werden am folgenden Werktag bearbeitet. Ein Anspruch auf ständige Erreichbarkeit besteht nicht.
e) Terminvereinbarungen
Die Vereinbarung und Abstimmung von Terminen ist unabhängig von der Telekommunikationspauschale möglich und nicht an deren Abschluss gebunden.


§ 6 Freiwilligkeit, Sonstige Regelungen

Der Abschluss dieser Vereinbarung ist freiwillig und nicht abhängig für die Inanspruchnahme der regulären Hebammenleistungen im Rahmen der Hebammenhilfe nach dem Vertrag nach § 134a SGB V.
Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages. Die unwirksamen Bestimmungen dieses Vertrages sollen ersetzt werden durch wirksame solche Bestimmungen, die der unwirksamen am ähnlichsten kommen.

______, den __________

Unterschrift Leistungserbringerin



Unterschrift Leistungsempfänger/in
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